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SATZUNG 
der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

im Deutschen Jagdschutz-Verband e.V. 

in der Fassung vom 8.5.1998 

 

 

 

I. Name, Sitz und Zweck des Verbandes 

 

§ 1: Name, Sitz 

 

In der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN) und ihren Jägerschaften e.V. als Unterglie-
derungen haben sich die Jäger des Landes Niedersachsen auf freiwilliger Grundlage zusam-
mengeschlossen. Der Verband hat seinen Sitz in Hannover und ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichts Hannover - VR 2230 - eingetragen. 

 

 

§ 2: Aufgaben und Ziele 

 

(1) Zweck der Landesjägerschaft Niedersachsen als anerkannter Naturschutzverband ist die 
Förderung der freilebenden Tierwelt im Rahmen des Jagdrechts sowie des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Umweltschutzes. 

 

(2) Dieser Zweck wird verwirklicht durch: 

1. Den Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesunden freilebenden Tier- und 
Pflanzenwelt und die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen unter Wahrung der Belange der Lan-
deskultur sowie die Förderung der Ziele des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tier-
schutzes und des Umweltschutzes. 

2. Die Pflege und Förderung aller Zweige des Jagdwesens, des jagdlichen Brauchtums, der 
umfassenden jagdlichen Aus- und Weiterbildung, des jagdlichen Schrifttums, jagdkultureller 
Einrichtungen sowie der waidgerechten Jagdausübung. 

3. Die Förderung und Anregung von Wissenschaft und Forschung, durch Hingabe von zweck-
gebundenen Mitteln oder im Rahmen des § 58 AO. 

4. Die Aufklärung in Öffentlichkeit und Gesellschaft über Wert und Nutzen, Schutz und Erhal-
tung artenreicher Bestände der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt und über Ursachen, Auswir-
kungen und Abwehr schädlicher Umwelteinflüsse. 

5. Die Unterstützung der Jagd- und Naturschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Aufga-
ben. 

(3) Die LJN nimmt die Interessen der niedersächsischen Jäger in Verwirklichung des Satzungs-
zweckes gegenüber jedermann wahr. Die LJN setzt sich für die Selbstverwaltung der nieder-
sächsischen Jäger ein und vertritt sie insbesondere gegenüber dem Landtag, der Landesregie-
rung und den Behörden. 
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(4) Die LJN verpflichtet sich zur Durchführung der Disziplinarordnung des Deutschen Jagd-
schutz-Verbandes, die Bestandteil dieser Satzung ist. 

(5) Die LJN verfolgt damit unter Ausschluß aller parteipolitischen und religiösen Fragen aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(6) Die LJN ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke. 

(7) Mittel der LJN dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der LJN. Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen, begünstigt werden. 

 

 

II. Mitgliedschaft 
 

§ 3 

 

(1) Mitglied der LJN kann jede natürliche Person werden, die einen Jagdschein besitzt und 
unbescholten ist. 

(2) Es können auch Personen, die nicht im Besitz eines Jagdscheines sind, aber die Aufgaben 
der LJN unterstützen wollen, Mitglied werden. 

  

(3) Die Mitgliedschaft besteht als Doppelmitgliedschaft in der LJN und in einer Jägerschaft 
e.V.. 

(4) Die Beitrittserklärung ist gegenüber derjenigen Jägerschaft e.V. der LJN schriftlich ab-
zugeben, die für den Hauptwohnsitz des Antragstellers zuständig ist. 

(5) Ein Mitglied der LJN, das ein Revier außerhalb seiner Jägerschaft gepachtet hat, ist ver-
pflichtet, außerdem Zweitmitglied der für das Revier zuständigen Jägerschaft e.V. zu werden. 
Mitglieder mit Hauptwohnsitz außerhalb Niedersachsens können in der LJN und den Jäger-
schaften e.V. nur solange Mitglied werden, als sie auch Mitglied im für ihren Hauptwohnsitz 
zuständigen Landesjagdverband sind. Unter den gleichen Voraussetzungen können weitere 
derartige Zweitmitgliedschaften in anderen Jägerschaften e.V. begründet werden. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann das Präsidium der LJN nach Anhörung der Beteiligten auf Antrag 
eine anderweitige Regelung treffen. Die Entscheidung ist endgültig. 

(6) Mit der Beitrittserklärung unterwirft sich der Antragsteller den Bestimmungen der Satzung 
der LJN und der Jägerschaften e.V. sowie den Beschlüssen ihrer satzungsgemäßen Organe. Er 
erkennt die Disziplinarordnung des Deutschen Jagdschutzverbandes in der jeweils gültigen 
Fassung als für sich bindend an. 

(7) Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand der Jägerschaft. Die Auf-
nahme ist unwirksam, wenn die Satzungsbestimmungen nicht erfüllt sind, insbesondere die für 
Ausnahmefälle vorgesehene Entscheidung des Präsidiums - § 3 Abs. (5) - nicht vorliegt. Lehnt 
der Vorstand der Jägerschaft die Aufnahme ab, so hat der Antragsteller das Recht der Be-
schwerde beim Präsidium der LJN, dessen Entscheidung endgültig ist. 

(8) Auf Antrag können Vereine und Verbände, deren Ziel denen der LJN verwandt sind, aus-
genommen rein jagdliche Verbände, vom Präsidium der LJN aufgenommen werde, das die Be-
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dingungen der kooperativen Mitgliedschaft und die Höhe des zu zahlenden Jahresbeitrages 
festsetzt. 

(9) Um das Waidwerk oder die LJN verdiente Personen sowie langjährige treue Mitglieder 
können durch das Präsidium zu Ehrenmitglieder ernannt werden. Ehrenmitglieder sind vom 
Beitrag für LJN und Jägerschaft e.V. befreit. 

 

 

§ 4: Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt; 

1. Durch den Tod des Mitglieds. 

2. Durch freiwilligen Austritt, der nur zum Ende des Geschäftsjahres in schriftlicher Form an 
den Vorstand der Jägerschaft e.V. wirksam erklärt werden kann. 

3. Durch Ausschluß. 

(2) Der Ausschluß ist - unbeschadet der Regelung der Disziplinarordnung des DJV - zulässig, 
wenn das Mitglied gröblich oder wiederholt gegen die Satzung oder satzungsmäßige Beschlüs-
se der Organe verstößt oder ein sonstiger wichtiger Grund für den Ausschluß vorliegt. Über 
den Ausschluß entscheidet nach Anhören des Mitgliedes, das schriftlich erfolgen kann, in der 
Regel der Vorstand der zuständigen Jägerschaft, in besonderen Fällen das Präsidium der LJN, 
wenn durch schuldhaftes Verhalten des betreffenden Mitgliedes schädliche Folgen für mehrere 
Jägerschaften der LJN oder den Gesamtverband zu befürchten sind. Der Ausschluß ist dem 
betreffenden Mitglied durch den Vorsitzenden der Jägerschaft bzw. den Präsidenten der LJN 
oder dessen Vertreter durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 

(3) Gegen den Ausschluß kann, soweit er von dem Vorstand einer Jägerschaft der LJN ausge-
sprochen wurde, von dem Betroffenen Beschwerde innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim 
Präsidium der LJN eingelegt werden, das endgültig entscheidet. Hat das Präsidium selbst den 
Ausschluß eines Mitgliedes der Landesjägerschaft beschlossen, so kann gegen diese Entschei-
dung der Erweiterte Vorstand im Beschwerdewege innerhalb einer Frist von 14 Tagen angeru-
fen werden. Die Beschwerden bedürfen der Schriftform; sie haben keine aufschiebene Wir-
kung. Macht das Mitglied von der Beschwerde keinen Gebrauch, erlischt die Mitgliedschaft 
mit Ablauf der Beschwerdefrist. 

(4) Austritt und Ausschluß gelten für die Mitgliedschaft in der LJN und der Jägerschaft e.V. 

 

 

§ 5: Ruhen der Mitgliedschaft 

 

Das Ruhen der Mitgliedschaft kann angeordnet werden: 

1. Wenn gegen das betreffende Mitglied ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist und die 
Schwere der Tat oder deren Folgen dieses angebracht erscheinen lassen. Der Beschluß ist un-
anfechtbar. Er ist aufzuheben, wenn die Gründe, auf denen er beruht, entfallen. 

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - vgl. § 4 Abs. 1 Ziff. 3. Für die Zuständigkeit der 
Anordnung wie für die Einlegung von Rechtsmitteln gilt § 4 Abs. 2 und 3. 
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III. Gliederung und Geschäftsverfahren 
 

§ 6: Organe 

 

Verbandsorgane sind: 

1. Das Präsidium 

2. Der Erweiterte Vorstand 

3. Die Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 7: Präsidium 

 

(1) Das Präsidium ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB und besteht aus: 

dem Präsidenten, 

vier Stellvertretenden Präsidenten und 

dem Schatzmeister. 

Die vier stellvertretenden Präsidenten sollten aus dem Gebiet je einer Bezirksregierung gewählt 
werden. 

(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Sie führen die Geschäfte nach Ablauf ihrer Amtszeit weiter, sofern eine Neuwahl bis dahin 
noch nicht stattgefunden hat. Bei Ausfall eines Mitgliedes des Präsidiums erfolgt Ersatzwahl 
durch den Erweiterten Vorstand. Die Amtszeit des so gewählten neuen Präsidiumsmitgliedes 
endet mit dem Tage der auf die Wahl folgenden nächsten Mitgliederversammlung. Die Amts-
zeit des dann durch die Mitgliederversammlung gewählten Präsidiumsmitgliedes endet mit Ab-
lauf der Amtszeit der übrigen Präsidiumsmitglieder. 

(4) Das Präsidium führt die laufenden Geschäfte der LJN, wie sie sich aus den §§ 2 bis 10 die-
ser Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung ergeben. Zu den weiteren Auf-
gaben des Präsidiums gehören die Einberufung der Mitgliederversammlung, die Erstattung des 
Jahresberichtes für das vergangene Jahr sowie die Vorlage des Haushaltsplanes für das kom-
mende Jahr. 

(5) Bei der Führung der Geschäfte der LJN kann das Präsidium, soweit Angelegenheiten eine 
landeseinheitliche Regelung erfordern oder die Interessen mehrerer Jägerschaften berühren und 
von besonderer Bedeutung sind, mit bindender Wirkung für alle Jägerschaften e.V. Entschei-
dungen treffen. 

(6) Das Präsidium bestellt Landesobleute für besondere Aufgaben, soweit dies notwendig ist, 
und bestimmt Art und Umfang ihrer Aufgaben und Befugnisse. Die Bestellung erfolgt für die 
Dauer der Amtsperiode des Präsidiums. Eine Abberufung durch das Präsidium ist jederzeit 
möglich. 

(7) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder zu einer ord-
nungsgemäßen, vom Präsidenten oder einem stellvertretenden Präsidenten einberufenen Sit-
zung zusammengetreten sind. Die zur Führung der Geschäfte der LJN erforderlichen Beschlüs-
se werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt 
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der Antrag als abgelehnt. Das Präsidium führt seine Geschäfte auf Grund der von ihm zu erlas-
senden Geschäftsordnung. 

(8) Der Präsident oder jeder stellvertretende Präsident ist berechtigt, in Gemeinschaft mit ei-
nem anderen Mitglied des Präsidiums den Verein zu vertreten. 

(9) Mitglieder des Präsidiums und deren Bevollmächtigte haften beim Handeln für die LJN 
dieser gegenüber nur dann, wenn ihnen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 

(10) Für die Durchführung der laufenden Geschäfte des Präsidiums ist eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Das Präsidium bestellt den Geschäftsführer und die erforderlichen Mitarbeiter. 
Ihre Aufgaben und Befugnisse werden vom Präsidium durch Dienstvertrag, Dienstanweisung 
und Geschäftsordnung geregelt. 

 

 

§ 8: Erweiterter Vorstand 

 

(1) Zu dem Erweiterten Vorstand gehören: 

1. Mitglieder des Präsidiums (§ 7). 

2. Die Bezirksvorsitzenden, ferner ihre Stellvertreter dann, wenn der gesamte politische Bezirk 
durch sie vertreten wird (§ 11, der auch die Vertretung regelt). 

3. Die Landesobleute. 

(2) Der Erweiterte Vorstand ist in wichtigen Fragen zu hören und wird von dem Präsidenten in 
unregelmäßigen Zeitabständen nach der Notwendigkeit zu Sitzungen einberufen. Er unterstützt 
das Präsidium der LJN in der Durchführung seiner Aufgaben. 

(3) Beschlußfähig ist der Erweiterte Vorstand, wenn mindestens drei Mitglieder des Präsidiums 
und die Mehrzahl der Bezirksvorsitzenden bzw. deren Stellvertreter in einer ordnungsgemäß 
vom Präsidium einberufenen Sitzung anwesend sind. 

(4) Der Erweiterte Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwe-
senden. Ein Antrag gilt bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 

 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich vom Präsidium der LJN unter 
Festsetzung von Ort und Zeit einberufen. Die Einladungen, die lediglich den Vorsitzenden der 
Jägerschaften zuzusenden sind, haben unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch Rund-
schreiben so zu erfolgen, daß zwischen dem Tage der Einberufung und dem Versammlungsta-
ge vier Wochen liegen. 

(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

1. Entgegennahme des Jahresberichtes. 

2. Entgegennahme der Jahresabrechnung (Kassenbericht). 

3. Entlastung des Präsidiums. 

4. Wahl des Präsidiums und der Kassenrevisoren. 

5. Abberufung der unter Ziffer 4 genannten Personen bei Vorlage eines wichtigen Grundes. Für 
eine Abberufung ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 
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6. Beschlußfassung über den Haushaltsplan des kommenden Geschäftsjahres unter Festsetzung 
des Jahresbeitrages zur LJN. 

7. Beschlußfassung über Anträge, die von den Vorständen der Jägerschaften mindestens acht 
Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen sind. Dringlichkeitsanträge kön-
nen in der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
zugelassen werden. 

8. Satzungsänderungen, für die eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
erforderlich ist. 

(3) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied der LJN berechtigt, wenn 
es seine Verpflichtungen gegenüber dem Verband erfüllt hat. Stimmberechtigt sind jedoch le-
diglich die Vorsitzenden der Jägerschaften, im Verhinderungsfalle ihre Stellvertreter bzw., 
wenn auch diese verhindert sind, die von den Vorsitzenden der Jägerschaften bestimmten Be-
vollmächtigten. 

(4) Eine Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 51 Prozent der Jäger-
schaften der LJN in ihr vertreten sind. 

(5) Die Vertreter der Jägerschaften haben in der Mitgliederversammlung für je angefangene 50 
Mitglieder - ausgenommen Zweitmitglieder - eine Stimme. Hat eine Jägerschaft bis zum Ende 
des Geschäftsjahres nicht oder nur teilweise ihre Beiträge bezahlt, so ruht ihr Stimmrecht im 
Verhältnis der nicht bezahlten Beiträge. 

(6) Abstimmung. 

1. Die Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen durch Stimmzettel, sie können 
aber auch, wenn kein Widerspruch durch mindestens ein Viertel der anwesenden Stimmen er-
folgt, mittels Zuruf durchgeführt werden. Es genügt einfache Stimmenmehrheit der anwesen-
den Stimmberechtigten. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

2. Die Wahlen mit Ausnahme der Wahl der Kassenrevisoren erfolgen auf die Dauer von vier 
Jahren. 

3. Von den drei durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenrevisoren scheidet 
jährlich ein Kassenrevisor aus, und zwar derjenige, der am längsten im Amt ist. Er ist durch 
Neuwahl zu ersetzen; Vorschläge macht die Mitgliederversammlung. 

(7) Über alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung der LJN, des Präsidiums und des Erwei-
terten Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Präsidenten oder einem Stellver-
treter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 10: Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann das Präsidium der LJN bei Bedarf ein-
berufen; es muß sie einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Vorstände der Jägerschaften 
der LJN diese unter schriftlicher Angabe der Gründe beantragen. 

(2) Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat mit mindestens ein-
wöchiger Frist zu erfolgen. Anträge der Vorstände der Jägerschaften zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung müssen mindestens drei Tage vor der Versammlung beim Präsidium 
der LJN schriftlich eingegangen sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen über die ordentliche 
Mitgliederversammlung sinngemäß. 
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§ 11: Bezirke, Bezirksvorsitzende und Bezirksversammlungen 

 

(1) Die Belange der Jägerschaften e.V. in den Regierungsbezirken werden durch einen oder 
mehrere Bezirksvorsitzende, im Fall ihrer Verhinderung durch ihre Stellvertreter, koordiniert. 
Wenn die Größe des Bezirks oder besondere jagdliche Belange es erforderlich machen, werden 
auf Vorschlag der Jägerschaften mit Zustimmung des Präsidiums Teilbezirke gebildet. 

(2) Die Bezirksvorsitzenden sind zugleich Vertreter des Präsidiums in ihren Bezirken und neh-
men insoweit die ihnen übertragenen Aufgaben als Vertreter der LJN wahr. Sie unterstützen 
und beraten in Jagdfragen die Bezirksregierung. Ihnen obliegt insbesondere die ständige Pflege 
der Verbindungen mit den Forstämtern der staatlichen Verwaltungen sowie die Vorbereitungen 
der Mitgliederversammlungen der LJN in Fragen, die über die Belange der Jägerschaften hi-
nausgehen; unbeschadet der sonstigen Selbständigkeit der Jägerschaften. Sie stehen ferner den 
Beauftragten der ein Kreisgebiet überschreitenden Hegegemeinschaften zur Beratung zur Ver-
fügung. 

(3) Die Bezirksvorsitzenden und ihre Stellvertreter werden von der Bezirksversammlung ge-
wählt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Bezirksvorsitzenden und ihre Stellvertreter sollen 
möglichst Vorsitzende einer Jägerschaft oder Kreisjägermeister sein. Stimmberechtigte Mit-
glieder der Bezirksversammlung sind die Vorsitzenden der Jägerschaften. Die Kreisjägermeis-
ter gehören ihr mit beratender Stimme an. Die Bezirksversammlung kann weitere Mitglieder 
mit beratender Stimme zulassen. Im übrigen gelten für die Wahl, die Amtszeit und das Verfah-
ren bei der Durchführung der Bezirksversammlung die Vorschriften der §§ 7 und 9 sinngemäß. 
Die Einberufungsfrist beträgt 14 Tage. 

 

 

§ 12: Jägerschaften 

 

(1) Die LJN gliedert sich in Jägerschaften entsprechend den politischen Landkreisen und kreis-
freien Städten. 

(2) Aus verbandspolitischen Gründen kann das Präsidium mehrere Jägerschaften für bestimmte 
Gebiete in einem Kreis zulassen, wenn eine Versammlung der Mitglieder des betroffenen Ge-
bietes dies beantragt. Das Präsidium bestimmt im Einvernehmen mit den Betroffenen die geo-
graphische Abrenzung dieser Jägerschaften. 

(3) Jägerschaften sind rechtsfähige Vereine. 

(4) Eine Jägerschaft, die einen gesamten politischen Kreis umfaßt, trägt die Bezeichnung „Jä-
gerschaft des Landkreises ... e.V.“ bzw. „Jägerschaft der Stadt ... e.V.“. Bei einer Mehrzahl 
von Jägerschaften innerhalb eines Kreises tragen diese die Bezeichnung „Jägerschaft ... e.V. im 
Landkreis ...“. 

 

(5) Jede Jägerschaft hat sich eine Satzung nach § 18 zu geben und ist verpflichtet, der LJN die 
jeweils gültige Satzung unverzüglich vorzulegen. 

(6) Für die Jägerschaften e.V. ist die Satzung der LJN in der jeweils geltenden Fassung ver-
bindlich. Satzungsänderungen haben die Mitgliederversammlung der Jägerschaften unverzüg-
lich zum Bestandteil der eigenen Satzung zu machen. Die Vorstandsmitglieder der Jägerschaf-
ten e.V. sind gegenüber der LJN dafür verantwortlich, daß die Satzung der Jägerschaft e.V. 
und die Führung der Geschäfte in Übereinstimmung mit der Satzung der LJN und den Be-
schlüssen ihrer Organe steht. 
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(7) In der Jägerschaft Wesermünde-Bremerhaven sind die Jäger des Altkreises Wesermünde 
und der Stadt Bremerhaven zusammengeschlossen. Die Jägerschaft Wesermünde-Bremerhaven 
ist für die Mitglieder mit Wohnsitz im Altkreis Wesermünde Untergliederung der LJN; für die 
Mitglieder mit Wohnsitz in Bremerhaven Untergliederung der Landesjägerschaft Bremen. Die 
Mitgliederversammlung der Jägerschaft Wesermünde-Bremerhaven wird ermächtigt, die hier-
für erforderlichen besonderen Satzungsregelungen in Ergänzung der Satzung nach § 18 zu 
beschließen. 

 

 

§ 13: Hegeringe 

 

(1) Die Hegeringe sind Untergliederungen der Jägerschaften. Zu den Hegeringen sollen die 
Mitglieder gehören, die entweder ihren Hauptwohnsitz oder ihr Revier im Gebiet des Hege-
rings haben. In städtischen Verhältnissen können bei Bedarf mehrere Hegeringe nach anderen 
Gesichtspunkten gebildet werden. Eine alleinige Mitgliedschaft im Hegering ist unzulässig. 

(2) Über die Zahl und die Abgrenzung der Hegeringe entscheidet der Erweiterte Vorstand der 
Jägerschaft. 

 

 

§ 14: Hegegemeinschaften 

 

Für die Hege und Bejagung, insbesondere des Schalenwildes, ist die Zusammenfassung von 
Flächen solchen Umfanges zu erstreben, die den Lebensraum eines möglichst geschlossenen 
Wildbestandes bilden. Dieses Ziel soll durch die  Bildung von Hegegemeinschaften erreicht 
werden. Die Betreuung der Hegegemeinschaften obliegt den örtlichen betroffenen Jägerschaf-
ten. Soweit erforderlich, kann das Präsidium für die innere Organisation der Hegegemeinschaf-
ten Musterregelungen beschließen. 

 

 

 

IV. Beiträge und Geschäftsjahr 

 

§ 15: Beiträge 

 

Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der LJN. Die Höhe des Jahresbeitrages zur LJN wird von 
der Mitgliederversammlung der LJN festgesetzt und von den Jägerschaften bis zum 30.4. jeden 
Jahres nach dem Mitgliederstand vom 1.1. an das Präsidium abgeführt. Die Jägerschaften set-
zen ihren eigenen Jahresbeitrag selbständig fest. Die Mitglieder der Hegeringe können einen 
zur Deckung ihrer Kosten erforderlichen Beitrag selbständig festsetzen. 
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§ 16: Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr der LJN und seiner Gliederungen ist das Kalenderjahr. 

 

 

 

V. Auflösung des Verbandes 

 

§ 17 

 

(1) Die Auflösung der LJN kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. 

(2) Im Falle der Auflösung der LJN bestellt das Präsidium einen Liquidator. 

(3) Bei Auflösung der LJN oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks ist nach Abschluß der Li-
quidation das verbleibende Vermögen an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die sich 
mit gleichen oder ähnlichen Aufgaben wie die LJN befaßt, oder an den Landesverband Nieder-
sachsen des Deutschen Roten Kreuzes für steuerbegünstigte Zwecke zu übertragen. 

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Zuwendung des Vermögens gem. Abs. 3 
mit einfacher Mehrheit. Vor der Beschlußfassung ist eine rechtsverbindliche Erklärung des 
zuständigen Finanzamtes über die Steuerbegünstigung der zu bedenkenden Körperschaft ein-
zuholen. 

 

 

VI. Satzung der Jägerschaft 
 

§ 18 

 

Für die Jägerschaften der LJN gemäß § 12 gilt folgende Satzung: 

 

Satzung 

der Jägerschaft .................................................................................. e.V. 

in der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 
 

I. Name, Sitz und Zweck der Jägerschaft e.V.  

 

§ 1: Name, Sitz 

 

(1) In der Jägerschaft ............................................................ e.V. sind die Jäger im Gebiet 
.............................................. auf freiwilliger Grundlage zusammengeschlossen, die zugleich 
Mitglieder der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. sind. 

(2) Die Jägerschaft führt den Namen „Jägerschaft ______________________e.V.“. 
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(3) Sitz der Jägerschaft ist _________________________.  
Die Jägerschaft ist im Vereinsregister des Amtsgerichts ________________________ VR 
________ eingetragen. 

 

 

§ 2: Aufgaben und Ziele 

 

(1) Zweck der Jägerschaft ist die Förderung der freilebenden Tierwelt im Rahmen des Jagd-
rechts sowie des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Umwelt-
schutzes. 

(2) Dieser Zweck wird verwirklicht durch: 

1. Den Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesunden freilebenden Tier- und Pflan-
zenwelt und die Sicherung ihrer Lebensgrundlagen unter Wahrung der Landeskultur sowie die 
Förderung der Ziele des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Um-
weltschutzes. 

2. Die Pflege und Förderung aller Zweige des Jagdwesens, des jagdlichen Brauchtums, der 
umfassenden jagdlichen Aus- und Weiterbildung, des jagdlichen Schrifttums, jagdkultureller 
Einrichtungen sowie der waidgerechten Jagdausübung. 

3. Die Förderung und Anregung von Wissenschaft und Forschung durch Hingabe von zweck-
gebundenen Mitteln im Rahmen des § 58 AO. 

4. Die Aufklärung in Öffentlichkeit und Gesellschaft über Wert und Nutzen, Schutz und Erhal-
tung artenreicher  Bestände der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt und über Ursachen, Aus-
wirkungen und Abwehr schädlicher Umwelteinflüsse. 

5. Die Unterstützung der Jagd- und Naturschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Aufga-
ben. 

(3) Die Jägerschaft nimmt damit die Aufgaben und Ziele der LJN in ihrem Bereich und im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit wahr. 

(4) Die Jägerschaft verpflichtet sich zur Durchführung der Disziplinarordnung des Deutschen 
Jagdschutzverbandes, die Bestandteil dieser Satzung ist. 

(5) Die Jägerschaft verfolgt damit unter Ausschuß aller parteipolitischen und religiösen Fragen 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(6) Die Jägerschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche 
Zwecke. 

(7) Mittel der Jägerschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Jägerschaft. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Jägerschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden. 
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II. Mitgliedschaft 
 

§ 3: Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied der Jägerschaft und damit Mitglied der LJN kann jede natürliche Person werden, 
die einen Jagdschein besitzt und unbescholten ist. 

(2) Es können auch Personen, die nicht im Besitz eines Jagdscheines sind, aber die Aufgaben 
des Verbandes unterstützen wollen, Mitglied werden. 

(3) Der Antragsteller muß 

1. seinen Hauptwohnsitz im Gebiet der Jägerschaft haben; 

2.oder für den Beitritt als Zweitmitglied zugleich Mitglied in der für seinen Hauptwohnsitz 
zuständigen Jägerschaft e.V. der LJN oder dem dafür zuständigen Landesjagdverband des DJV 
sein. 

(4) Die Beitrittserklärung ist gegenüber dem Vorstand der Jägerschaft e.V. schriftlich ab-
zugeben.  
Mit dem Beitritt entsteht eine Mitgliedschaft in der Jägerschaft und der LJN.  
Mit der Beitrittserklärung unterwirft sich der Antragsteller den Bestimmungen der satzungs-
mäßigen Organe der LJN und der Jägerschaft e.V. Er erkennt die Disziplinarordnung des 
Deutschen Jagdschutz-Verbandes in der jeweiligen gültigen Fassung als für sich bindend an. 

(5) Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand der Jägerschaft. Die Auf-
nahme ist unwirksam, wenn die Satzungsbestimmungen nicht erfüllt sind. 

Die Entscheidung ist endgültig. 

 

 

§ 4: Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt: 

1. Durch den Tod des Mitglieds. 

2. Durch freiwilligen Austritt, der nur zum Ende des Geschäftsjahres in schriftlicher Form an 
den Vorstand der Jägerschaft e.V. wirksam erklärt werden kann.Der Austritt kann für die 
Zweitmitgliedschaft gesondert erklärt werden, solange die Satzung nicht zwingend die Zweit-
mitgliedschaft verlangt. 

3. Durch Ausschluß. 

(2) Der Ausschluß ist - unbeschadet der Regelung der Disziplinarordnung des DJV - zulässig, 
wenn das Mitglied gröblich oder wiederholt gegen die Satzung oder satzungsmäßige Beschlüs-
se der Organe verstößt oder ein sonstiger wichtiger Grund für den Ausschluß vorliegt. Über 
den Ausschluß entscheidet nach Anhörung des Mitgliedes, das schriftlich erfolgen kann, in der 
Regel der Vorstand der zuständigen Jägerschaft, in besonderen Fällen das Präsidium der LJN, 
wenn durch schuldhaftes Verhalten des betreffenden Mitgliedes schädliche Folgen für mehrere 
Jägerschaften der LJN oder den Gesamtverband zu befürchten sind. Der Ausschluß ist dem 
betreffenden Mitglied durch den Vorsitzenden der Jägerschaft bzw. den Präsidenten der LJN 
oder dessen Vertreter durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 

(3) Gegen den Ausschluß kann, soweit er von dem Vorstand einer Jägerschaft der LJN ausge-
sprochen wurde, von dem Betroffenen Beschwerde innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim 
Präsidium der LJN eingelegt werden, das endgültig entscheidet. Hat das Präsidium selbst den 
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Ausschluß eines Mitgliedes der Landesjägerschaft beschlossen, so kann gegen diese Entschei-
dung der Erweiterte Vorstand im Beschwerdewege innerhalb einer Frist von 14 Tagen angeru-
fen werden. Die Beschwerde bedarf der Schriftform; sie hat keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

§ 5: Ruhen der Mitgliedschaft 

 

Das Ruhen der Mitgliedschaft kann angeordnet werden: 

1. Wenn gegen das betreffende Mitglied ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist und die 
Schwere der Tat oder deren Folgen dieses angebracht erscheinen lassen. Der Beschluß ist un-
anfechtbar. Er ist aufzuheben, wenn die Gründe, auf denen er beruht, entfallen. 

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - vgl. § 4 Abs. 1 Ziff. 3. Für die Zuständigkeit der 
Anordnung wie für die Einlegung von Rechtsmitteln gilt § 4 Abs. 2 und 3. 

 

 

§ 6: Organe 

 

Organe der Jägerschaft sind: 

1. Der Vorstand 

2. Der Erweiterte Vorstand 

3. Die Mitgliederversammlung 

 

 

§ 7: Vorstand 

 

(1) Zum Vorstand der Jägerschaft gehören: 

1. der Vorsitzende, 

2. der stellvertretende Vorsitzende, 

3. der Schriftführer, 

4. der Schatzmeister, 

5. der Kreisjägermeister oder der für das Gebiet der Jägerschaft bestellte besondere Vertreter 
des Kreisjägermeisters, soweit diese nicht bereits als Mitglieder des Vorstandes zu 1. bis 4. 
gewählt sind. 

(2) Der Vorstand zu 1. bis 4. wird auf die Dauer von 4 Jahren von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte nach Ablauf ihrer Amtsperiode bis zu 
Neuwahlen weiter. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Jägerschaft nach Maßgabe dieser Satzung 
und der Beschlüsse des Erweiterten Vorstandes und der Mitgliederversammlung sowie nach 
Maßgabe der Satzung der LJN in der jeweils gültigen Fassung sowie den Beschlüssen ihrer 
satzungsmäßigen Organe. Die Vorstandsmitglieder der Jägerschaft e.V. sind gegenüber der 
LJN dafür verantwortlich, daß die Satzung der Jägerschaft e.V. und die Führung der Geschäfte 
in Übereinstimmung mit der Satzung der LJN und den Beschlüssen ihrer Organe steht. 
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(4) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder zu einer vom Vor-
sitzenden, im Verhinderungsfall vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufenen Sitzung zu-
sammengetreten sind. Die zur laufenden Führung der Geschäfte erforderlichen Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. 

(5) Der Vorstand bestellt Obleute für besondere Aufgaben, soweit dies notwendig ist und be-
stimmt Art und Umfang ihrer Aufgaben und Befugnisse. Die Bestellung erfolgt für die Dauer 
der Amtsperiode des Vorstandes. Eine Abberufung durch den Vorstand kann jederzeit erfol-
gen. 

(6) Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sind berechtigt, gemeinsam mit ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied gem. Abs. 1 Ziff. 1 - 4 den Verein zu vertreten (Vorstand 
i.S.d. § 26 BGB). 

(7) Mitglieder des Vorstandes und deren Bevollmächtigte haften beim Handeln für den Verein 
diesem gegenüber nur dann, wenn ihnen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 

(8) Der Vorstand kann für die Durchführung der laufenden Geschäfte Aufgaben auf ehrenamt-
lich tätige oder angestellte dritte Personen übertragen (Geschäftsführer). Art und Umfang der 
Aufgaben und Befugnisse sind schriftlich festzulegen. 

(9) Über Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem die Sitzung 
leitenden Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 8: Erweiterter Vorstand 

 

(1) Dem Erweiterten Vorstand gehören an: 

1. Die Mitglieder des Vorstandes, 

2. die Hegeringleiter, 

3. die Obleute, 

4. der Kreisjägermeister, soweit er nicht schon dem Vorstand angehört. 

(2) Der Erweiterte Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder des Vorstan-
des und die Mehrzahl der weiteren Mitglieder in einer vom Vorstand einberufenen Sitzung 
anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden ge-
faßt. 

(3) Der Erweiterte Vorstand unterstützt den Vorstand in der Durchführung seiner Aufgaben. 
Er ist in wichtigen Fragen zu hören. Hierzu wird er vom Vorstand nach Bedarf zu Sitzungen 
einberufen. Jährlich sollen mindestens zwei Sitzungen stattfinden. 

(4) Dem Erweiterten Vorstand obliegt die Beschlußfassung über Stellungnahmen der Jäger-
schaft zu den Tagesordnungspunkten der Mitgliederversammlung der LJN. 

(5) Für Beschlüsse des Erweiterten Vorstandes gilt § 7 (9). 

 

 

§ 9: Mitgliederversammlung 

 

(1) Der Vorstand der Jägerschaft hat mindestens einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die Einladungen dazu müssen mit der Tagesordnung schriftlich mindestens 14 
Tage vor der Versammlung allen Mitgliedern bekanntgegeben werden. 
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(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

1. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes. 

2. Entgegennahme der Jahresabrechnung (Kassenbericht). 

3. Entlastung des Vorstandes. 

4. Wahl des Vorstandes (§ 7 Abs. 2) und der Kassenrevisoren. 

5. Abberufung der unter Ziffer 4 genannten Personen bei Vorlage eines wichtigen Grundes. Für 
eine Abberufung ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 

6. Satzungsänderungen, für die eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
erforderlich ist. 

7. Alle Angelegenheiten, die der Mitgliederversammlung nach dieser Satzung zur Beschlußfas-
sung übertragen sind. 

8. Beschlußfassung über Anträge, die von den Mitgliedern dem Vorstand der Jägerschaft min-
destens acht Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen sind. Dringlichkeits-
anträge können in der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten zugelassen werden. 

(3) Die Mitgliederversammlung der Jägerschaft benennt der LJN die von dieser gem. Art. 46 
des Nds. LJagdG in Verbindung mit RdErl. des Nds. ML vom 4.7.1989 Nr. 14 für die Wahl 
zum Kreisjägermeister, zum Vertreter der Jäger im Jagdbeirat und ggf. zum besonderen Ver-
treter des Kreisjägermeisters vorzuschlagenden Personen. 

(4) Bestehen in einem Kreise mehrere Jägerschaften, so kann nur ein einheitlicher Wahlvor-
schlag nach Abs. 3 gemacht werden. Das endgültige Vorschlagsrecht liegt nach Anhörung der 
betroffenen Jägerschaften beim Präsidium. 

(5) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung und den Abstimmungen ist jedes Mitglied 
und Zweitmitglied der Jägerschaft mit einer Stimme berechtigt, wenn es seine Verpflichtungen 
gegenüber der Jägerschaft und der LJN erfüllt hat. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfä-
hig. 

(7) Abstimmung. 

1. Die Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen durch Stimmzettel. Sie können 
aber auch, wenn kein Widerspruch durch mindestens ein Viertel der anwesenden Stimmen er-
folgt, mittels Zurufs durchgeführt werden. Es genügt einfache Stimmenmehrheit der anwesen-
den Stimmberechtigten. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

2. Die Wahlen mit Ausnahme der Wahl der Kassenrevisoren erfolgen auf die Dauer von vier 
Jahren. 

3. Von den drei durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenrevisoren scheidet 
jährlich ein Kassenrevisor aus, und zwar derjenige, der am längsten im Amt ist. Er ist durch 
Neuwahl zu ersetzen; Vorschläge macht die Mitgliederversammlung. 

(8) Über alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 
Vorsitzenden oder einem Vorstandsmitglied und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 10: Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Der Vorstand der Jägerschaft kann außerordentliche Mitgliederversammlungen bei Bedarf 
einberufen. Er muß sie einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder diese schriftlich 
unter Angabe der Gründe beantragt. 

(2) Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat mit mindestens ein-
wöchiger Frist zu erfolgen. Anträge der Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung müssen mindestens drei Tage vor der Versammlung beim Vorstand schriftlich eingegan-
gen sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen über die ordentliche Mitgliederversammlung der 
LJN sinngemäß. 

 

 

§ 11: Hegeringe 

 

(1) Die Hegeringe sind Untergliederungen der Jägerschaften und sollen nach Möglichkeit den 
Hegegemeinschaften für Rehwild oder Niederwild entsprechen. Zu den Hegeringen sollen die 
Mitglieder gehören, die entweder ihren Hauptwohnsitz oder ihr Revier in ihnen haben. In städ-
tischen Verhältnissen können bei Bedarf mehrere Hegeringe nach anderen Gesichtspunkten 
gebildet werden. Über die Zahl und die Abgrenzung der Hegeringe entscheidet der Erweiterte 
Vorstand der Jägerschaft. 

(2) Die Mitglieder des Hegeringes wählen aus ihren Reihen den Hegeringleiter und seinen 
Stellvertreter. Es können auch noch ein Schriftführer und ein Kassenwart gewählt werden. Alle 
müssen im Hegering ihren Hauptwohnsitz haben. Der Vorstand der Jägerschaft kann Ausnah-
men zulassen. Der Hegeringleiter bestellt mit Zustimmung der Hegeringversammlung Obleute 
für besondere Aufgaben innerhalb des Hegeringes entsprechend § 7 (5). 

(3) Der Hegeringleiter und sein Stellvertreter sind berechtigt, gemeinsam oder jeder allein mit 
einem gewählten Schriftführer bzw. Kassenwart den Hegering zu vertreten. Sie und die auf-
grund besonderer Vollmacht Berechtigten verpflichten beim Handeln im Namen des Hegerings 
nur diesen; die Haftung gemäß § 54 BGB wird ausgeschlossen. Diese Regelung ist im Rechts-
verkehr mit Dritten geltend zu machen und daher schriftlich zu vereinbaren. 

(4) Die gemäß Abs. 3 Vertretungsberechtigten haften beim Handeln für den Hegering diesem 
gegenüber nur, wenn ihnen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 

(5) Einladungen zu Hegeringversammlungen müssen mit Tagesordnung schriftlich mindestens 
eine Woche vor der Versammlung allen Mitgliedern des Hegeringes bekanntgegeben werden. 
Hegeringversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Zur 
Teilnahme an der Hegeringversammlung und den Abstimmungen ist jedes Mitglied des Hege-
ringes mit einer Stimme berechtigt, wenn es seine Verpflichtungen gegenüber der Jägerschaft 
und dem Hegering erfüllt hat. Für die Abstimmungen und Wahlen in der Hegeringversammlung 
gelten die Vorschriften des § 9 Abs. 7 Ziff. 1 und 2 sinngemäß. 

(6) Eine alleinige Mitgliedschaft im Hegering ist unzulässig. 
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§ 12: Beiträge 

 

(1) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder. 

(2) Die Höhe des Beitrags an die LJN wird von deren Mitgliederversammlung festgelegt; er ist 
vom Mitglied an die Jägerschaft zur Weiterleitung an die LJN zu leisten. Diesen Beitrag zahlen 
nur Mitglieder mit Hauptwohnsitz in der Jägerschaft. 

(3) Die Höhe des Beitrags für die Jägerschaft wird durch die Mitgliederversammlung festge-
setzt. 

(4) Hegeringe können zur Deckung der Kosten einen Beitrag erheben, der von der 
Hegeringversammlung festgesetzt wird. 

(5) Beiträge sind bis zum 31.3. jeden Jahres zu zahlen. 

 

 

§ 13: Geschäftsjahr 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 14: Auflösung 

 

(1) Die Auflösung der Jägerschaft kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitglieder-
versammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. 

(2) Im Falle der Auflösung der Jägerschaft bestellt der Vorstand einen Liquidator. 

(3) Bei Auflösung der Jägerschaft oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks ist nach Abschluß 
der Liquidation das verbleibende Vermögen an die LJN oder, wenn diese nicht mehr besteht, 
an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die sich mit gleichen oder ähnlichen Aufgaben 
wie die LJN und die Jägerschaft befaßt, oder an die Bundesorganisation des Deutschen Roten 
Kreuzes für steuerbegünstigte Zwecke zu übertragen. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Zuwendung des Vermögens gem. Abs. 3 
mit einfacher Mehrheit. Vor der Beschlußfassung ist eine rechtsverbindliche Erklärung des 
zuständigen Finanzamtes über die Steuerbegünstigung der zu bedenkenden Körperschaften 
einzuholen. 

 

 

VII. Übergangsvorschriften 

 

§ 19 

 

(1) Die bei Inkrafttreten dieser Satzung als rechtlich unselbständige Untergliederungen beste-
henden Jägerschaften behalten diesen Status und ihre kooperativen Rechte und Pflichten als 
Untergliederung der LJN bis zu ihrer Umwandlung in den rechtsfähigen eingetragenen Verein 
nach Maßgabe dieser Satzung. 
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(2) Die Umwandlung in den rechtsfähigen eingetragenen Verein ist von der Jägerschaft bis zum 
31.12.1999 zu vollziehen. 

(3) Über Verlängerungen der Frist gem. Abs. 2 mit Beibehaltung der Rechtsfolgen aus Abs. 1 
entscheidet das Präsidium der LJN. 
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